Vereinbarung über den Ausschluss der Leistungsanpassung gem. § 8 Abs. 4 WBVG

- Anlage 9 Heimvertrag


Der Versorgungsvertrag gem. § 72 SGB XI in Verbindung mit der Vergütungsvereinbarung nach § 85 SGB XI in Verbindung mit den vereinbarten Leistungs- und Qualitätsmerkmalen nach § 84 Abs. 5 SGB XI benennt als Ausschlusskriterien für eine Versorgung in der Einrichtung:

	(1) Personen mit ausgeprägte Weglauftendenz
(2)Personen mit hohem Selbstgefährdungspotential

(3) beatmete Personen 

(4) Personen mit hoher Aggressivität oder hohem Fremdgefährdungspotential gegenüber Mitbewohnern, Personal oder Sachen
(5) Personen mit Verhaltensweisen, welche die Gemeinschaft gefährden oder zerstören

Begründung:

zu (1): In Beschützenden Abteilungen / Wohnbereichen leben aufgrund eines richterlichen Beschlusses desorientierte, in ihrer Persönlichkeit und Gefühlswelt wesentlich veränderte Menschen. Insbesondere desorientierten Menschen mit starkem Bewegungsdrang bietet eine solche geschlossene Abteilung die Möglichkeit ihren Bewegungsdrang auszuleben ohne sich oder andere zu gefährden. Eine Ruhigstellung der Bewohnerinnen oder Bewohner mittels Medikamenten oder Fixierung kann im Rahmen eines solchen Konzeptes unterbleiben.

Die Einrichtung verfügt über keine Beschützende Abteilung. Selbst bei noch so sorgsamer und aufmerksamer Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner, könnten Personen mit extremer Weglauftendenz die Einrichtung unbemerkt verlassen. ……. Ein Ruhigstellen mittels Medikamenten oder gar eine Fixierung von Menschen mit extremer Weglauftendenz widerspricht aus unserer Sicht der Menschenwürde und ist mit dem Konzept der Einrichtung nicht vereinbar. Die Betreuung von Personen mit extremer Weglauftendenz ist daher nicht möglich 

zu (3):analog für Menschen mit hohem Selbstgefährdungspotential, bei denen eine 
ständige Überwachung und Kontrolle erforderlich ist, was im laufenden Betrieb nicht 
gewährleistet werden kann
zu (3): Das Haus wird nachts nur von einer Fachkraft betreut. Im Notfall könnte daher nicht schnell genug reagiert werden. Zudem gibt es in der Einrichtung kein Notstromaggregat. Bei einem längeren Stromausfall wäre daher die Beatmung der betroffenen Person nicht sichergestellt. Eine Versorgung von beatmeten Personen ist daher nicht möglich. 


Ort / Datum:
___     ________________________________
Unterschrift des Trägers/

Bevollmächtigten der Einrichtung:            _______________________________________
Ort / Datum:
_         ________________________________
Unterschrift 
der Bewohnerin / des Bewohners:
________________________________________
Unterschrift 
der / des Bevollmächtigten /
der Betreuerin / des Betreuers:
________________________________________
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